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(54) AUFBEWAHRUNGS- UND APPLIZIEREINRICHTUNG FÜR FLÜSSIGKEIT

(57) Es wird eine Aufbewahrungs- und Appliziereinrichtung für Flüssigkeit, insbesondere Nagellack, vorgeschlagen,
mit einem einen Behälterinnenraum (12) aufweisenden Vorratsbehälter (13) für Flüssigkeit, der einen mit einer Behäl-
teröffnung (16) ausgestatteten Behälterhals (15) aufweist, der eine Stirnfläche (19) und eine mit einem Außengewinde
(18) ausgestatteten Mantelfläche besitzt, und mit einer Verschluss- und Appliziereinheit (20), die eine ein Innengewinde
(59) aufweisende, auf das Außengewinde (18) aufschraubbare Verschlusskappe (21) und einen mit der Verschlusskappe
(21) gekoppelten Applikatorträger (22) mit Aufschraubbegrenzungsmitteln (28) zur Anlage eine Stirnfläche (19) aufweist,
wobei der Applikatorträger (22) an einem in der Verschlusskappe (21) abgewandten Ende einen Applikator (23) zum
Applizieren der Flüssigkeit aufweist, und wobei ein zwischen der Verschlusskappe (21) und dem Applikatorträger (22)
wirkendes elastisches Element vorhanden ist, derart, dass die Verschlusskappe (21) bei Anlage der Aufschraubbegren-
zungsmitteln (28) an die Stirnfläche (19) unter Spannen des elastischen Elements relativ zum Applikatorträger (22) von
einer Gebrauchsposition (39) in eine aufgeschraubte Verschlussposition (40) mittels Führungsmitteln (41) axial beweglich
geführt ist, wobei die Führungsmittel (41) einen am Applikatorträger (22) ausgebildeten Anschlag (42) und einen an der
Verschlusskappe (21) ausgebildeten Gegen-Anschlag (43) aufweisen, die gemeinsam durch gegenseitiges Anschlagen
die Gebrauchsposition (39) und die Verschlussposition (40) vorgeben, wobei die Verschlusskappe (21) mehrteilig aus-
gebildet ist, mit einem kappenförmigen Außenteil (44) und einem koaxial in dem Außenteil (44) fixierten hülsenförmigen
Innenteil (45), an dessen Innenmantel (46) der Gegen-Anschlag (43) ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Aufbewahrungs- und
Appliziereinrichtung für Flüssigkeit, insbesondere Nagel-
lack.
[0002] Derartige Aufbewahrungs- und Applizierein-
richtungen sind bereits seit Langem bekannt.
[0003] Insbesondere Nagellackflaschen, aber auch
andere Aufbewahrungs- und Appliziereinrichtungen sind
häufig wie folgt aufgebaut: Sie weisen einen Körper (oft
in Form eines Glasfläschchens) auf, der einen Aufbe-
wahrungsraum umschließt. Hierbei ist zumindest ein Teil
des Körpers als Hohlstutzen mit einem Außengewinde
ausgebildet. Der Hohlstutzen endet an einer Stirnfläche.
Im Falle eines als Fläschchens ausgebildeten Körpers
kann der Hohlstutzen auch als Flaschenhals bezeichnet
werden.
[0004] Weiterhin weisen die Aufbewahrungs- und Ap-
pliziereinrichtungen eine Verschluss- und Applizierein-
heit auf. Diese besteht aus einer ein Innengewinde auf-
weisenden, auf das Außengewinde aufschraubbaren
Verschlusskappe und ein mit der Verschlusskappe ver-
bundenen Applikatorträger, an dessen freien Ende ein
Applikator, beispielsweise in Form eines Pinsels, ausge-
bildet ist. Der Pinsel besteht aus einem aus einer Vielzahl
von Haaren gebildeten Haarkörper. Um die Funktionali-
tät des Applikators (also des Pinsels) vollständig auf-
rechtzuerhalten, ist es in der Regel notwendig, dass die-
ser in keinem Zustand den Boden des Aufbewahrungs-
raumes berührt, da er sonst deformiert würde, was sei-
nen Gebrauchswert schmälern würde. Der Applikator
nimmt den minimalen Abstand vom Boden des Aufbe-
wahrungsraums nur bei aufgeschraubter Verschluss-
kappe ein. In der Regel sollte die Verschlusskappe je-
doch während der Benutzung (im vorliegenden Fall beim
Lackieren der Fingernägel) nicht aufgeschraubt werden,
was auch schwierig, da man hierzu beide Hände benö-
tigt. Hieraus ergibt sich das Problem, dass die Benutzung
der Nagellackflasche recht schwierig ist, wenn sich deren
Füllstand dem Ende zuneigt und/oder dass eine relative
große Menge an Nagellack zurückbleibt und weggewor-
fen wird.
[0005] Zur Lösung des beschriebenen Problems
schlägt die DE 297 02 226 U1 vor, dass sich der Appli-
katorträger durch die Verschlusskappe erstreckt, sodass
sich sein erstes Ende außerhalb der Verschlusskappe
befindet, und mit dieser mittels einer Feder verbunden
ist. Durch Druck auf das erste Ende kann der Applikator-
träger somit derart in Bezug auf die Verschlusskappe
verschoben werden, dass der Abstand des Applikators
zur Verschlusskappe vergrößert wird. Somit kann man
den Applikator bei auf den Hohlstutzen aufgesetzter Ver-
schlusskappe tiefer in den Aufnahmeraum eintauchen.
[0006] Die beschrieben Aufbewahrungs- und Appli-
ziereinrichtung kann das oben dargestellte Problem so-
mit zwar grundsätzlich teilweise lösen, weist jedoch zahl-
reiche praktische Nachteile auf. Zum einen ist auch die
einhändige Bedienung relativ schwierig, da gleichzeitig

der Körper (das Glasfläschchen) festgehalten und auf
das erste Ende des Applikatorträgers gedrückt werden
muss. Weiterhin ist der Aufwand, den man betreiben
muss, um die notwendige Dichtigkeit im Aufbewahrungs-
zustand zu erreichen, sehr hoch. Schließlich ist auch der
Herstellungsaufwand hoch.
[0007] Aus der US 3,337,901 ist eine Aufbewahrungs-
und Appliziereinheit für Nagellack bekannt, bei der am
Applikatorträger Aufschraubbegrenzungsmittel zur An-
lage an die Stirnfläche des Behälterhalses ausgebildet
sind. Zwischen der Verschlusskappe und dem Applikator
wirkt ein elastisches Element in Form einer Druckfeder,
derart, dass die Verschlusskappe bei Anlage der Auf-
schraubbegrenzungsmittel an die Stirnflächen unte
Spannendes des elastischen Elements relativ zum Ap-
plikatorträger von einer Gebrauchsposition in eine auf-
geschraubte Verschlussposition axial beweglich ist. Die
Verschlusskappe ist mehrteilig ausgebildet und besitzt
ein kappenförmiges konisches Außenteil und ein eben-
falls kappenförmiges konisches Innenteil, das in das Au-
ßenteil eingepresst ist. Zwischen dem Applikatorträger
und dem Innenteil sind ein Anschlag und ein Gegen-An-
schlag ausgebildet, die gemeinsam durch gegenseitiges
Anschlagen die aufgeschraubte Verschlussposition vor-
geben.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Aufbewah-
rungs- und Appliziereinrichtung für Flüssigkeit der ein-
gangs erwähnten Art zu schaffen, mit der sich die zuvor
genannten Probleme lösen lassen und die zudem ge-
genüber dem Stand der Technik einfacher und kosten-
günstiger herzustellen ist.
[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Aufbewah-
rungs- und Appliziereinrichtung mit den Merkmalen des
unabhängigen Anspruchs 1 gelöst. Weiterbildungen der
Erfindung sind in Unteransprüchen dargestellt.
[0010] Die erfindungsgemäße Aufbewahrungs- und
Appliziereinrichtung für Flüssigkeit, insbesondere Nagel-
lack, weist einen Behälterinnenraum aufweisenden Vor-
ratsbehälter für Flüssigkeit auf, der einen mit einer Be-
hälteröffnung ausgestatteten Behälterhals aufweist, der
eine Stirnfläche und eine mit einem Außengewinde aus-
gestattete Mantelfläche besitzt, wobei eine Verschluss-
und Appliziereinheit vorgesehen ist, die eine ein Innen-
gewinde aufweisende, auf das Außengewinde auf-
schraubbare Verschlusskappe und einen mit der Ver-
schlusskappe gekoppelten Applikatorträger mit Auf-
schraubbegrenzungsmitteln zur Anlage an die Stirnflä-
che aufweist, wobei der Applikatorträger an einem der
Verschlusskappe abgewandten Ende einen Applikator
zum Applizieren der Flüssigkeit aufweist, und wobei ein
zwischen der Verschlusskappe und dem Applikatorträ-
ger wirkendes elastisches Element vorhanden ist, derart,
dass die Verschlusskappe bei Anlage der Aufschraub-
begrenzungsmitteln an die Stirnfläche unter Spannen
des elastischen Elements relativ zum Applikatorträger
von eine Gebrauchsposition in eine aufgeschraubte Ver-
schlussposition mittels Führungsmittel axial beweglich
geführt ist, wobei die Führungsmittel einen am Appli-
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katorträger ausgebildeten Anschlag und einen an der
Verschlusskappe ausgebildeten Gegen-Anschlag auf-
weisen, die gemeinsam durch gegenseitiges Anschla-
gen eine Gebrauchsposition und die Verschlussposition
vorgeben, wobei die Verschlusskappe mehrteilig ausge-
bildet ist, mit einem kappenförmigen Außenteil und ei-
nem koaxial in dem außenseitig fixierten hülsenförmigen
Innenteil, an dessen Innenmantel der Gegen-Anschlag
ausgebildet ist.
[0011] Im Gegensatz zum zuvor erwähnten Stand der
Technik in Form der US 3,337,901 ist das Innenteil als
Hülse ausgebildet, ist also ein beidseitig offenes Bauteil,
wodurch große Vorteile bei der Herstellung entstehen.
In der Regel bestehen die Verschlusskappen aus Kunst-
stoff, insbesondere sind dies Kunststoffspritzgieß-Bau-
teile. Beim Kunststoffspritzgießen spielen die Kosten für
das Werkzeug (Spritzgussform) eine große Rolle. Je ein-
facher die Form aufgebaut ist, desto einfacher ist die Ent-
formung des gespritzten Kunststoffbauteils und desto
kostengünstiger sind die Kunststoffspritzgießteile zu pro-
duzieren. Bei dem vorerwähnten Stand der Technik ist
das Innenteil kappenförmig ausgebildet und besitzt eine
als Anschlag ausgebildete Schulter am Innenmantel. Die
Entformung eines derartigen kappenförmigen Bauteils
mit innenliegender Schulter ist relativ kompliziert und da-
her kostenaufwendig. Bei der erfindungsgemäßen Auf-
bewahrungs- und Appliziereinrichtung jedoch kann die
Entformung sehr viel kostengünstiger erfolgen, da das
Innenteil als Hülse ausgebildet ist, wodurch insbesonde-
re der Gegen-Anschlag, der mit dem Anschlag am Ap-
plikatorträger zusammenwirkt, sehr viel einfacher zu ent-
formen und damit herzustellen ist, da zwei Formen ver-
wendet werden können, die dann bei fertig gespritzter
Kunststoffhülse durch die einander entgegengesetzt lie-
genden Öffnungen der Hülse ausgefahren werden kön-
nen.
[0012] In besonders bevorzugter Weise weist das In-
nenteil einen Innenmantel und einen zylindrischen Au-
ßenmantel auf.
[0013] Bei einer Weiterbildung der Erfindung weisen
der Anschlag eine erste und eine zweite Anschlagsfläche
und der Gegen-Anschlag eine erste und zweite Gegen-
Anschlagsfläche auf, wobei zur Vorgabe der Gebrauchs-
position erster Anschlag und erster Gegen-Anschlag und
zur Vorgabe der Verschlussposition zweiter Anschlag
und zweiter Gegen-Anschlag in der Anlage zueinander
liegen.
[0014] Es wird also sowohl die aufgeschraubte Ver-
schlussposition als auch die Gebrauchsposition durch
Anschlag und Gegen-Anschlag vorgegeben.
[0015] Besonders bevorzugt sind die ersten und zwei-
ten Anschlagsflächen einander zugewandt und in axialer
Richtung voneinander beabstandet.
[0016] Zweckmäßigerweise sind die ersten und zwei-
ten Gegen-Anschlagsflächen voneinander abgewandt.
[0017] Bei einer Weiterbildung der Erfindung sind die
Anschlagsflächen von Stirnflächen einer Ringnut gebil-
det.

[0018] Es ist möglich, dass die Gegen-Anschlagsflä-
chen von Stirnflächen eines in die Ringnut eintauchen-
den Vorsprungs gebildet sind. Zweckmäßigerweise ist
der Vorsprung als ringförmiger Anschlagbund ausgebil-
det.
[0019] Die Ringnut besitzt gegenüber dem eintau-
chenden Vorsprung eine deutlich größere axiale Erstre-
ckung.
[0020] In besonders bevorzugter Weise ist der An-
schlag am Applikatorträger ausgebildet. Entsprechend
ist es bevorzugt, dass der Gegen-Anschlag am Innenteil
der Verschlusskappe ausgebildet ist. Prinzipiell wäre es
jedoch auch möglich, den Gegen-Anschlag am Appli-
katorträger und den Anschlag am Innenteil der Ver-
schlusskappe auszubilden. Von Vorteil ist jedoch, dass
der Anschlag in Form einer Ringnut am Applikatorträger
und der Gegen-Anschlag in Form eines Vorsprungs, ins-
besondere ringförmigen Anschlagbunds an der Ver-
schlusskappe ausgebildet ist.
[0021] Bei einer Weiterbildung der Erfindung sind zur
Fixierung des Innenteils im Außenteil Fixiermittel vorhan-
den, die derart ausgebildet sind, dass Außen- und Innen-
teil drehfest und in axialer Richtung zueinander relativ
unbeweglich fixiert sind. Zweckmäßigerweise umfassen
die Fixiermittel Formschlussmittel an einerseits dem Au-
ßenteil und andererseits am Innenteil, die radial ineinan-
der eingreifen und dadurch eine axiale Sicherung des
Innenteils im Außenteil schaffen.
[0022] Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist das
Innenteil das Innengewinde auf. Das Innengewinde ist
zweckmäßigerweise am Innenmantel des Innenteils aus-
gebildet.
[0023] Bei einer Weiterbildung der Erfindung beauf-
schlagt das elastische Element die Verschlusskappe
weg vom Applikatorträger und spannt es bei Nicht-Inein-
andergreifen der Gewinde in die Gebrauchsposition vor.
[0024] In besonders bevorzugter Weise ist das elasti-
sche Element als Feder, insbesondere Druckfeder aus-
gebildet.
[0025] Zweckmäßigerweise stützt sich die Druckfeder
einerseits am Applikatorträger und andererseits am Au-
ßenteil der Verschlusskappe, insbesondere an einen
Dachabschnitt der Verschlusskappe, ab.
[0026] Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist der
Applikatorträger einen Schaftabschnitt auf, an dessen
freien Ende der Applikator angeordnet ist und einen ins-
besondere gegenüber dem Schaftabschnitt durchmes-
sergrößeren Lageabschnitt besitzt, wobei die Auf-
schraubbegrenzungsmittel durch eine ringförmige
Schulter am Übergang zwischen dem Lagerabschnitt
und dem Schaftabschnitt gebildet sind.
[0027] Bei einer Weiterbildung der Erfindung sind zwi-
schen dem Lagerabschnitt des Applikatorträgers und
dem Innenteil der Verschlusskappe Verdrehsicherungs-
mittel zur Verhinderung einer Verdrehung zwischen der
Verschlusskappe und dem Applikatorträger vorhanden.
[0028] In besonders bevorzugter Weise sind die Ver-
drehsicherungsmittel durch eine mehrkantförmige Profi-
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lierung des Lagerabschnitts einerseits und des Innen-
mantels des Innenteils andererseits gebildet.
[0029] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel ist in der
Zeichnung dargestellt und wird im Folgenden näher er-
läutert. In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 eine im Bereich der Verschlusskappe und des
Applikatorträgers im Längsschnitt gezeigtes
bevorzugtes Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Aufbewahrungs- und Appli-
ziereinrichtung, wobei sich die Verschluss-
kappe in der aufgeschraubten Verschlusspo-
sition befindet,

Figur 2 die Aufbewahrungs- und Appliziereinrichtung
von Figur 1, wobei sich die Verschlusskappe
in der Gebrauchsposition befindet und

Figur 3 eine perspektivische Darstellung des Appli-
katorträgers der Aufbewahrungs- und Appli-
ziereinrichtung von Figur 1.

[0030] Die Figuren 1 bis 3 zeigen ein bevorzugtes Aus-
führungsbeispiel der erfindungsgemäßen Aufbewah-
rungs- und Appliziereinrichtung 11, die gemäß Ausfüh-
rungsbeispiel zur Aufbewahrung und Applizierung von
Nagellack dient.
[0031] Die Aufbewahrungs- und Appliziereinrichtung
11 weist einen einen Behälterinnenraum 12 aufweisen-
den Vorratsbehälter 13 für den Nagellack auf. Im gezeig-
ten Ausführungsbeispiel weist der Vorratsbehälter 13 ei-
nen Bauchabschnitt 14 auf, der den Behälterinnenraum
12 umgibt, wobei ein Bauchabschnitt 14 nicht zwingend
notwendig ist. Wesentlich ist, dass der Vorratsbehälter
13 einen Behälterhals 15 aufweist, der von einer kanal-
artigen Behälteröffnung 16 durchsetzt ist. Das Innere des
Behälterhalses 15, also die kanalartige Behälteröffnung
16, ist nicht befüllt, sondern der höchste Füllstand befin-
det sich in der Regel knapp unterhalb des Behälterhalses
15. Die Behälteröffnung 16 dient in diesem Fall lediglich
für den Zugang zum Behälterinnenraum 12. Der Behäl-
terhals 15 besitzt eine Mantelfläche 17, an dem ein Au-
ßengewinde 18 ausgebildet ist. Ferner besitzt der Behäl-
terhals 15 eine ringförmige Stirnfläche 19.
[0032] Wie insbesondere die Figuren 1 und 2 zeigen,
weist die Aufbewahrung- und Appliziereinrichtung 11 ei-
ne Verschluss- und Appliziereinheit 20 auf, die aus zwei
Hauptkomponenten besteht, einer Verschlusskappe 21,
die nachfolgend noch näher erläutert wird, und einem
Applikatorträger 22 mit zugeordneten Applikator 23. Der
Applikatorträger 22 besteht im beschriebenen Beispiels-
fall aus Kunststoff. Insbesondere ist der Applikatorträger
22 ein einstückiges Kunststoffspritzgieß-Bauteil.
[0033] Der Applikatorträger 22 besitzt einen im Quer-
schnitt runden, insbesondere kreisrunden relativ langen-
gestreckten, sich längs einer Längsachse des Appli-
katorträgers 22 erstreckenden Schaftabschnitt 24, der
biegsam ist. Gegebenenfalls können am Außenumfang

bzw. an der Mantelfläche 17 des Schaftabschnitts 24
Profilierungen (nicht gezeigt) ausgebildet sein, wodurch
der Lackfluss vom Schaft in Richtung Applikator 23 ver-
bessert wird.
[0034] Der Schaftabschnitt 24 ist im beschriebenen
Beispielsfall einstückig mit einem Lagerabschnitt 26 ver-
bunden, der sich koaxial zum Schaftabschnitt 24 an die-
sen anschließt. Der Lagerabschnitt 26 besitzt gegenüber
dem Schaftabschnitt 24 einen größeren Durchmesser.
Demnach ist am Übergang zwischen dem Schaftab-
schnitt 24 und den durchmessergrößeren Lageabschnitt
26 eine ringförmige Schulter 27 ausgebildet, die Auf-
schraubbegrenzungsmittel 28 bildet, falls die ringförmige
Schulter 27 an die Stirnfläche 19 des Behälterhalses 15
angesetzt ist.
[0035] Wie insbesondere in Figur 1 gezeigt, kann an
der ringförmigen Schulter 27 eine ringförmige Dichtung
in Form eines Dichtkragens 29 ausgebildet sein. Der
Dichtkragen 29 dichtet den Durchgang zwischen der
ringförmigen Schulter 27 und der Stirnfläche 19 des Be-
hälterhalses 15 ab.
[0036] Der Lagerabschnitt 26 des Applikatorträgers 22
besitzt eine relativ langgestreckte, sich koaxial zur
Längsachse 25 ausgerichtete Aufnahme 30, die im Bei-
spielsfall als zylindrische Aufnahmeöffnung in Form ei-
nes Sacklochs ausgebildet ist. In die zylindrische Auf-
nahmeöffnung ist ein elastisches Element in Form einer
Druckfeder 31 eingesetzt, die sich einerseits an einem
Boden 32 der zylindrischen Aufnahmeöffnung und an-
dererseits an der Verschlusskappe 21 abstützt. Die
Druckfeder 31 wirkt also zwischen dem Applikatorträger
22 und der Verschlusskappe 21. Die Funktion wird nach-
folgend noch näher erläutert.
[0037] Der Lagerabschnitt 26 besitzt einen Außen-
mantel, an dem sich mehrere, beispielsweise zwei oder
drei in regelmäßigen Abschnitten um die Längsachse he-
rumgruppierte taschenförmige Ausnehmungen 34 befin-
den.
[0038] Bei der in Figur 3 gezeigten Variante ist anstelle
der taschenförmigen Ausnehmungen 34 eine Ringnut 35
ausgebildet, die eine axiale Erstreckung aufweist, wobei
der Boden der Ringnut 35 durch Abschnitte eines Mehr-
kantprofils, beispielsweise Sechskantprofils, gebildet ist.
[0039] Der Schaftabschnitt 24 des Applikatorträgers
22 besitzt ein dem Lagerabschnitt 26 entgegengesetztes
freies Ende 36, an dem ein Applikator 23 in Form eines
Pinsels angeordnet ist.
[0040] Am freien Ende 36 des Schaftabschnitts 24 ist
eine in Axialrichtung zur Längsachse 25 ausgerichtete
Aufnahmevertiefung (nicht dargestellt) ausgebildet. In
diese Aufnahmevertiefung ist ein aus einer Vielzahl von
Haaren 37 bestehender Haarkörper 38 aufgenommen.
Die Aufnahmevertiefung kann beispielsweise als Stanz-
loch ausgebildet sein. Die Befestigung des Haarkörpers
38 in der Aufnahmevertiefung erfolgt zweckmäßigerwei-
se mit Hilfe einer Drahtklammer, die sich einerseits in
das Material des Schaftabschnitts 24 einkrallt und ande-
rerseits die Haare 37 im Haarkörper 38 zusammenhält.
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[0041] Wie bereits erwähnt, wirkt zwischen der Ver-
schlusskappe 21 und dem Applikatorträger 22 ein elas-
tisches Element in Form einer Druckfeder 31. Bei Anlage
der Aufschraubbegrenzungsmitteln, also der ringförmi-
gen Schulter 37 an die Stirnfläche 19, ist die Verschluss-
kappe 21 unter Spannen der Druckfeder relativ zum Ap-
plikatorträger 22 von einer Gebrauchsposition 39 in eine
aufgeschraubte Verschlussposition 40 mittels Führungs-
mitteln 41 axial beweglich geführt.
[0042] Die Führungsmittel 41 umfassen einen am Ap-
plikatorträger 22 ausgebildeten Anschlag 42 und einen
an der Verschlusskappe 21 ausgebildeten Gegen-An-
schlag 43, die gemeinsam durch gegenseitiges Anschla-
gen die Gebrauchsposition 39 und die Verschlusspositi-
on 40 vorgeben.
[0043] Ein wichtiger Aspekt der Erfindung ist die Aus-
gestaltung und die Anordnung des Gegen-Anschlags 43.
Wie insbesondere in den Figuren 1 und 2 gezeigt, ist die
Verschlusskappe 21 mehrteilig ausgebildet, mit einem
kappenförmigen Außenteil 44 und einem koaxial in dem
Außenteil 44 fixierten hülsenförmigen Innenteil 45, an
dessen Innenmantel 46 der Gegen-Anschlag 43 ausge-
bildet ist. Die Verschlusskappe 21 besteht zweckmäßi-
gerweise aus Kunststoff, d.h. das Außenteil 44 sowie
auch das Innenteil 45 bestehen aus Kunststoff, insbe-
sondere sind Außenteil 44 und Innenteil 45 Kunststoff-
spritzgieß-Bauteile.
[0044] Das Außenteil 44 besitzt einen Basisabschnitt
47, der wie beispielhaft in Figur 1 gezeigt, in der aufge-
schraubten Verschlussposition 40 den Lagerabschnitt 26
des Applikatorträgers 22 sowie den Behälterhals 15 voll-
ständig umschließt. Der Basisabschnitt 47 der Ver-
schlusskappe 21 besitzt einen Außenmantel 48 mit zy-
lindrischen, insbesondere kreiszylindrischen Quer-
schnitt. Ferner besitzt der Basisabschnitt 47 einen dem
Innenteil 45 zugewandten Innenmantel 49. Zweckmäßi-
gerweise besitzt auch der Innenmantel des Außenteils
44 einen zylindrischen, insbesondere kreiszylindrischen
Querschnitt. Das Außenteil 44 besitzt neben dem Basi-
sabschnitt 47 ein in sich quer zur Längsachse 45 erstre-
ckenden und an den Basisabschnitt 47 einstückig ange-
setzten Dachabschnitt 50, dessen Innenfläche 51 als An-
lagefläche für die Druckfeder 31 dient.
[0045] Wie beispielhaft in Figur 1 gezeigt, ist das In-
nenteil 45 vollständig im Außenteil 44 aufgenommen und
dort mittels Fixiermitteln 52 derart fixiert, dass Außenteil
44 und Innenteil 45 drehfest und in Axialrichtung zuein-
ander relativ unbeweglich fixiert sind.
[0046] Im gezeigten Beispielsfall werden die Fixiermit-
tel 52 von Formschlussmitteln gebildet. Im Beispielsfall
sind in Umfangsrichtung um die Längsachse angeord-
nete Ausnehmungen 43 und in die Ausnehmungen 43
eintauchende Vorsprünge 44 als Formschlussmittel vor-
gesehen. Im gezeigten Beispielsfall sind die Ausneh-
mungen am Außenmantel 55 des Innenteils 45 ausge-
bildet, während die Vorsprünge 54 am Innenmantel 49
des Außenteils 44 angeordnet sind.
[0047] Wie insbesondere in den Figuren 1 und 2 dar-

gestellt, geben der Anschlag 42 und der Gegen-Anschlag
43 gemeinsam durch gegenseitiges Anschlagen sowohl
die Gebrauchsposition 39 als auch die Verschlussposi-
tion 40 vor. Der Anschlag 42 besitzt eine erste und eine
zweite Anschlagfläche 56a, 56b, während der Gegen-
Anschlag 43 eine erste und zweite Gegen-Anschlagflä-
che 57a, 57b aufweist. Zur Vorgabe der Gebrauchspo-
sition 39 liegen erste Anschlagfläche 56a und erste Ge-
gen-Anschlagfläche 57a in Anlage zueinander. Zur Vor-
gabe der aufgeschraubten Verschlussposition 40 liegen
zweite Anschlagfläche 56b und zweite Gegen-Anschlag-
fläche 57b in Anlage zueinander.
[0048] Im gezeigten Beispielsfall ist der Anschlag 52
am Applikatorträger 22 und der Gegen-Anschlag 53 an
der Verschlusskappe 21 ausgebildet.
[0049] Wie bereits vorstehend erwähnt, befindet sich
am Lagerabschnitt 46 eine umlaufende Ringnut 35, die
in axialer Richtung von Stirnflächen begrenzt wird, von
denen die obere Stirnfläche die erste Anschlagsfläche
56a und der dieser zugewandte zweite untere Stirnfläche
die zweite Anschlagsfläche 56b bildet.
[0050] Der Gegen-Anschlag 53 ist dementsprechend
am Innenteil 45 der Verschlusskappe 21 angeordnet. Der
Gegen-Anschlag 53 ist in Form eines in die Ringnut 35
eintauchenden Vorsprungs 58 ausgebildet. Es können
mehrere in Umfangsrichtung am Innenmantel 46 des In-
nenteils 45 nach radial innen vorstehende Vorsprünge
58 ausgebildet sein oder alternativ ist es möglich, dass
der Vorsprung 58 als ringförmiger Anschlagbund ausge-
bildet ist.
[0051] Wie insbesondere in den Figuren 1 und 2 ge-
zeigt, werden die Gegen-Anschlagflächen 57a, 57b von
einander abgewandten Stirnflächen des Vorsprungs 58
gebildet.
[0052] Wie insbesondere in den Figuren 1 und 2 ge-
zeigt, besitzt das Innenteil 45 neben dem Gegen-An-
schlag 53 in Form des Vorsprungs 58 an dessen Innen-
mantel 46 ebenfalls ein am Innenmantel 46 ausgebilde-
tes Innengewinde 59, das mit dem am Behälterhals 15
ausgebildeten Außengewinde 18 beim Aufschrauben zu-
sammenwirkt.
[0053] Das Innenteil 45 ist eine Hülse, die an beiden
Enden offen ist. Eine derartige Hülse ist relativ einfach
mittels Kunststoffspritzgießen herzustellen, da von bei-
den Seiten her entformt werden kann und der ringförmige
Anschlagbund bzw. Vorsprung 58 an der Trennung der
beiden Formkörper gebildet werden kann. Dadurch kann
auch die radiale Erstreckung des Vorsprungs 58 am In-
nenmantel 46 des Innenteils 45 relativ groß ausfallen, da
hier kein Entformungsproblem besteht, was wiederum
relativ breite Gegen-Anschlagflächen 57a, 57b schafft,
wodurch ein definiertes Anliegen an den zugeordneten
Anschlagflächen 56a, 56b am Applikatorträger 22 erfol-
gen kann.
[0054] Vor dem Gebrauch befindet sich die Ver-
schlusskappe 21 in der in Figur 1 gezeigten aufge-
schraubten Verschlussposition 40. In dieser Verschluss-
position 40 ist die Druckfeder 31 zusammengedrückt, al-
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so auf Druck beansprucht. Die Verschlussposition 40
wird durch gegenseitiges Anliegen der unteren Gegen-
Anschlagsfläche 57b am Innenmantel 46 des Innenteils
45 der Verschlusskappe 21 an der unteren Anschlags-
fläche 56b am Lagerabschnitt 26 des Applikatorträgers
22 vorgegeben.
[0055] Um die Verschlusskappe 21 in ihre Gebrauchs-
position 39 gemäß Figur 2 zu bringen, wird diese abge-
schraubt, wodurch die beiden Gewinde 18, 59 außer Ein-
griff zueinander gelangen. Sobald dies erfolgt, stellt die
zuvor gespannte Druckfeder 31 ihre Federenergie zur
Verfügung und drückt die Verschlusskappe 21 weg vom
Applikatorträger 22 und zwar so weit, bis die obere Ge-
gen-Anschlagsfläche 57a an die obere Anschlagsfläche
56a anschlägt. Die Eintauchtiefe des Schaftabschnitts
24 in den Vorratsbehälter 13 bleibt unabhängig von der
Stellung der Verschlusskappe 21 immer gleich, d.h. in
der Gebrauchsposition 39 wird bereits durch das An-
schlagen der Aufschraubbegrenzungsmittel 28 an die
Stirnfläche 19 die Eintauchtiefe vorgegeben, die beim
Aufschrauben der Verschlusskappe 21 durch die relative
Beweglichkeit zwischen der Verschlusskappe 21 und
dem Applikatorträger 22 auch nicht verändert wird.

Patentansprüche

1. Aufbewahrungs- und Appliziereinrichtung für Flüs-
sigkeit, insbesondere Nagellack, mit einem einen
Behälterinnenraum (12) aufweisenden Vorratsbe-
hälter (13) für Flüssigkeit, der einen mit einer Behäl-
teröffnung (16) ausgestatteten Behälterhals (15)
aufweist, der eine Stirnfläche (19) und eine mit einem
Außengewinde (18) ausgestatteten Mantelfläche
besitzt, und mit einer Verschluss- und Applizierein-
heit (20), die eine ein Innengewinde (59) aufweisen-
de, auf das Außengewinde (18) aufschraubbare Ver-
schlusskappe (21) und einen mit der Verschlusskap-
pe (21) gekoppelten Applikatorträger (22) mit Auf-
schraubbegrenzungsmitteln (28) zur Anlage an die
Stirnfläche (19) aufweist, wobei der Applikatorträger
(22) an einem der Verschlusskappe (21) abgewand-
ten Ende einen Applikator (23) zum Applizieren der
Flüssigkeit aufweist, und wobei ein zwischen der
Verschlusskappe (21) und dem Applikatorträger (22)
wirkendes elastisches Element vorhanden ist, der-
art, dass die Verschlusskappe (21) bei Anlage der
Aufschraubbegrenzungsmitteln (28) an die Stirnflä-
che (19) unter Spannen des elastischen Elements
relativ zum Applikatorträger (22) von einer Ge-
brauchsposition (39) in eine aufgeschraubte Ver-
schlussposition (40) mittels Führungsmitteln (41)
axial beweglich geführt ist, wobei die Führungsmittel
(41) einen am Applikatorträger (22) ausgebildeten
Anschlag (42) und einen an der Verschlusskappe
(21) ausgebildeten Gegen-Anschlag (43) aufwei-
sen, die gemeinsam durch gegenseitiges Anschla-
gen die Gebrauchsposition (39) und die Verschluss-

position (40) vorgeben, wobei die Verschlusskappe
(21) mehrteilig ausgebildet ist, mit einem kappenför-
migen Außenteil (44) und einem koaxial in dem Au-
ßenteil (44) fixierten hülsenförmigen Innenteil (45),
an dessen Innenmantel (46) der Gegen-Anschlag
(43) ausgebildet ist.

2. Aufbewahrungs- und Appliziereinrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das In-
nenteil (45) einen Innenmantel (46) und einen zylin-
drischen Außenmantel (33) aufweist.

3. Aufbewahrungs- und Appliziereinrichtung nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
der Anschlag (42) eine erste und eine zweite An-
schlagfläche (56a, 56b) und der Gegen-Anschlag
(43) eine erste und zweite Gegen-Anschlagfläche
(57a, 57b) aufweisen, wobei zur Vorgabe der Ge-
brauchsposition (39) erste Anschlagfläche (56a) und
erste Gegen-Anschlagfläche (57a) und zur Vorgabe
der Verschlussposition (40) zweite Anschlagfläche
(56b) und zweite Gegen-Anschlagfläche (57b) in An-
lage zueinander liegen.

4. Aufbewahrungs- und Appliziereinrichtung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ersten und zweiten An-
schlagflächen (56a, 56b) einander zugewandt sind
und in Axialrichtung voneinander beabstandet sind.

5. Aufbewahrungs- und Appliziereinrichtung nach An-
spruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die ersten und zweiten Gegen-Anschlagflächen
(57a, 57b) voneinander abgewandt sind.

6. Aufbewahrungs- und Appliziereinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Anschlagflächen (56a, 56b) von Stirn-
flächen einer Ringnut (35) gebildet sind.

7. Aufbewahrungs- und Appliziereinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Gegen-Anschlagflächen (57a, 57b)
von Stirnflächen eines in die Ringnut (35) eintau-
chenden Vorsprungs (58) gebildet sind, wobei vor-
zugsweise der Vorsprung (58) als ringförmiger An-
schlagbund ausgebildet ist.

8. Aufbewahrungs- und Appliziereinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeich-
net, dass der Anschlag (42) am Applikatorträger
(22) und der Gegen-Anschlag (43) am Innenteil (45)
der Verschlusskappe (21) ausgebildet ist.

9. Aufbewahrungs- und Appliziereinrichtung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum Fixieren des Innenteils
(45) im Außenteil (44) Fixiermittel (52) vorhanden
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sind, die derart ausgebildet sind, dass Außen- und
Innenteil (44, 45) drehfest und in Axialrichtung zu-
einander relativ unbeweglich fixiert sind.

10. Aufbewahrungs- und Appliziereinrichtung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Innenteil (45) ein Innenge-
winde (59) aufweist.

11. Aufbewahrungs- und Appliziereinrichtung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das elastische Element die
Verschlusskappe (21) weg vom Applikatorträger
(22) beaufschlagt und bei Nicht-Ineinandergreifen
der Gewinde (18,59) in die Gebrauchsposition (39)
vorspannt.

12. Aufbewahrungs- und Appliziereinrichtung nach An-
spruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das
elastische Element als Feder, insbesondere Druck-
feder (31) ausgebildet ist, wobei vorzugsweise die
Druckfeder (31) einerseits am Applikatorträger (22)
und andererseits am Außenteil (44) der Verschluss-
kappe (21), insbesondere an einem Dachabschnitt
(50) der Verschlusskappe (21), abstützt.

13. Aufbewahrungs- und Appliziereinrichtung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Applikatorträger (22) einen
Schaftabschnitt (24) aufweist, an dessen freien En-
de der Applikator (23) angeordnet ist und einen ins-
besondere gegenüber dem Schaftabschnitt (24)
durchmessergrößeren Lagerabschnitt (26) besitzt,
wobei die Aufschraubbegrenzungsmittel (28) durch
eine ringförmige Schulter (27) am Übergang zwi-
schen dem Lagerabschnitt (26) und dem Schaftab-
schnitt (24) gebildet ist.

14. Aufbewahrungs- und Appliziereinrichtung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Lagerabschnitt
(26) des Applikatorträgers (22) und dem Innenteil
(45) der Verschlusskappe (21) Verdrehsicherungs-
mittel zur Verhinderung einer Verdrehung zwischen
der Verschlusskappe (21) und dem Applikatorträger
(22) vorhanden sind.

15. Aufbewahrungs- und Appliziereinrichtung nach An-
spruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
drehsicherungsmittel durch eine mehrkantförmige
Profilierung des Lagerabschnitts (26) einerseits und
des Innenmantels (46) des Innenteils (45) anderer-
seits gebildet ist.
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